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1. Rechtsgrundlagen 

Dieser Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Landesbauordnung (LBO) und der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt.  

2. Anlass für die Planaufstellung  

Die Gemeinde Spraitbach beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Eigen-
hofweg Ost“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Wohnflä-
chen zu schaffen. Für den aktuellen Planbereich liegen bereits Anfragen nach Bauland bei 
der Gemeindeverwaltung vor.  

Das Gebiet soll in die Wohnnutzung der näheren Umgebung eingegliedert werden.  Dieser 
Bebauungsplan soll eine städtebaulich geordnete und klar strukturierte Entwicklung des 
Ortsteils Hinterlintal steuern und den südlichen Ortsrand in angemessener Weise erweitern.  

Innerhalb der Fläche bestehen derzeit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, die 
Fläche ist dem Außenbereich zugehörig. Der gesamte Geltungsbereich ist gemäß gelten-
dem Flächennutzungsplan als „geplante Wohnfläche“ ausgewiesen. Die vorliegende Pla-
nung wird somit aus übergeordneten Planvorgaben entwickelt. 

Es wird angestrebt, ca. 8 Einzel- bzw. Doppelhaus-Bauplätze zu schaffen. Die verkehrliche 
Erschließung erfolgt über die Fortführung bzw. den Ausbau bestehender Verkehrsflächen.  

Die Erforderlichkeit des Bebauungsplans ist gegeben. Der nun seit geraumer Zeit beste-
hende Mangel an Wohnbauland für Einfamilien- und Doppelhäuser ist nach wie vor prä-
sent; die letzte Entwicklung von Wohnbauland innerhalb der Gemeinde Spraitbach erfolgte 
durch den Bebauungsplan „Trögle V“ im Hauptort Spraitbach, welcher bereits vor mehr als 
10 Jahren zur Rechtskraft geführt wurde. Seit dieser Zeit fand in der Gemeinde Spraitbach 
keine Entwicklung von zusammenhängenden Wohnflächen statt.  

Die Gemeindeverwaltung führt eine Liste mit Kaufinteressenten für Wohnbauplätze im Ge-
meindegebiet. Auf dieser Liste stehen derzeit 17 Kaufwillige für Spraitbach. Aus Daten-
schutzgründen wird diese Liste nicht veröffentlicht. Der aktuelle Planbereich befindet sich 
auf der Flur Hinterlintal und liegt in einem Abstand von ca. 2km zum Ortskern. Von den 
geführten 17 Interessenten wurden einige Anfragen für Wohnbauflächen im speziellen für 
Hinterlintal gestellt. Der tatsächlich vorhandene Bedarf für das aktuelle Planungsvorhaben  
ist somit belegt.  

3. Abgrenzung und Beschreibung des Gebiets  

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand des Ortsteils Hinterlintal der Gemeinde 
Spraitbach und umfasst Teile der Flurstücke Nr. 7 (Weg), 106 und 107 (Straße „Eigenhof-
weg“). 

Die Topografie des insgesamt ca. 0,64ha großen Geltungsbereichs fällt von Süd-Westen in 
Richtung Nord-Osten hin relativ gleichmäßig ab; es ergeben sich Höhenunterschiede von 
bis zu 5,00m. 
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Das Plangebiet wird begrenzt: 
Im Norden durch:  Wohnbebauung, 
im Osten durch:  Außenbereichsflächen (Grünland), 
im Süden durch: Außenbereichsflächen (Grünflächen), 
im Westen durch:  Außenbereichsflächen (Grünland). 

4. Rechtliche Grundlagen  
 
4.1  Regionalplan 

Im Regionalplan werden Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Die Festle-
gungen sind bei dieser Planungsebene nicht parzellenscharf. Die Gemeinde Spraitbach ist 
gemäß Regionalplan Ostwürttemberg als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im länd-
lichen Raum i. e. S. kategorisiert. Gemeinden ohne Siedlungsbereiche sollen sich baulich 
weiterentwickeln entsprechend ihrem Eigenbedarf und darüber hinaus, solange besonderer 
Siedlungsdruck besteht.  

Hierzu gehört unter anderem die Bereitstellung von ausreichendem Wohnbauland für die 
natürliche Entwicklung der eigenen Bevölkerung und die Beseitigung der Bauplatznot. Die 
Darstellungen des Planbereichs im Regionalplan beinhalten „Schutzbedürftiger Bereich für 
Landwirtschaft und Bodenschutz“. 

Von der Region Ostwürttemberg werden Vorgaben zur Bruttowohndichte getroffen. Da die 
Gemeinde Spraitbach als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion kategorisiert ist, soll der 
regionalplanerische Richtwert von 40 Einwohnern je Hektar  erfüllt werden.  

 

Ermittlung der voraussichtlichen Einwohnerdichte im Bereich „Eigenhofweg Ost“ 

Der aktuelle Geltungsbereich umfasst ca. 0,64ha. Wird davon ausgegangen, dass je Bau-
feld eine Wohneinheit, und in jedem zweiten Baufeld 2 Wohneinheiten errichtet werden, so 
ergibt dies insgesamt 8 Baufelder x 1,3 Wohneinheiten = 10 Wohneinheiten.  

Gemäß der aktuell zur Verfügung stehenden Belegungsdichte von 2,1 Einwohner je 
Wohneinheit (Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 31.12.2015, Ab-
rufdatum 24.08.2017) stünde somit Wohnraum für 11 Wohneinheiten x 2,1 Einwohner = ca. 
23 Menschen im aktuellen Planbereich zur Verfügung. Die Bruttowohndichte beträgt somit: 
23 Menschen / 0,64ha = ca. 36 EW/ha . 

Dieser Wert unterschreiten den vorgegebenen Wert von 40 EW/ha knapp, kann jedoch 
durch dichtere Bauweise in anderer Stelle im Gemeindegebiet ausgeglichen werden. Hier 
kann als Beispiel das sich derzeit ebenfalls in Planung befindliche Wohngebiet „Trögle VI“ 
genannt werden. Wird der Ansatz von je 2 Wohneinheiten in jedem dritten Haus verfolgt, so 
ergibt sich für das ca. 1,59ha große Plangebiet eine Bruttowohndichte von ca. 43 EW/ha. 
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4.2  Flächennutzungsplan  

Die Entscheidung über die künftige Flächeninan-
spruchnahme fällt in der Regel bei der Aufstellung 
des Flächennutzungsplans, der die beabsichtigte 
Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet 
darstellt.  
Die vorliegende Planung ist vollständig aus dem 
geltenden Flächennutzungsplan entwickelt.  
Im Zuge der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans werden die Flächen des Plangebiets  
in die Flächenbilanz als Potenziale aufgenommen, 
die bis zu diesem Zeitpunkt noch unbebaut sind.  

 

4.3  Rechtsverhältnisse im Plangebiet  

Innerhalb des aktuellen Geltungsbereichs bestehen keine bauplanungsrechtlichen Festset-
zungen.  

Der vorliegende Bebauungsplan soll im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für Wohnbauflächen schaffen. Die Nutzung soll dem eines allgemeinen Wohngebiets 
nach § 4 BauNVO entsprechen. Die örtlichen Bauvorschriften dienen der gestalterischen 
Einbindung des Gebiets.  

Im Mai hat der Bundesgesetzgeber die neue Vorschrift des § 13b Baugesetzbuch erlassen. 
Damit ist es bis zum 31.12.2019 möglich, das beschleunigte Verfahren unter den Voraus-
setzungen des § 13a BauGB für Bebauungspläne mit einer maximalen überbauten Fläche 
der Baugrundstücke von weniger als 10.000 Quadratmetern anzuwenden. Weitere Anwen-
dungsbedingungen sind beispielsweise, dass sich der Planbereich an den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil anschließen muss und er der Schaffung von Wohnbauflächen dient. 
Alle Anwendungsvoraussetzungen des § 13b BauGB werden durch die vorliegende Pla-
nung erfüllt.  

Die Gesamtfläche umfasst ca. 0,64ha. Etwa 4.636m² entfallen auf Wohnflächen, ca. 
1.378m² werden den Verkehrsflächen zugeordnet und ca. 423m² werden als private Grün-
flächen mit flächenhaftem Pflanzgebot festgesetzt.  

 

Ermittlung der Fläche der Baugrundstücke, welche durch bauliche Anlagen überdeckt sein 
darf 
Geltungsbereich: ca. 6.436m² 
Allgemeines Wohngebiet: ca. 4.636m² mit einer GRZ von 0,4  
Es ergibt sich somit eine Fläche, die mit baulichen Anlagen überdeckt sein darf, von  
ca. 4.636m² x 0,4 = ca. 1.854m²   

Die maximal zulässige Grundfläche der Baugrundstücke, welche durch bauliche Anlagen 
überdeckt sein darf, unterschreitet die Obergrenze von 1ha des § 13b BauGB. 

 

Abbildung: Auszug aus aktuellem FNP 
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5. Ziele und Zwecke des Bebauungsplans  

Grundsätzlich kommt die Gemeinde Spraitbach mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
der planungsrechtlichen Verpflichtung des § 1 Abs.5 BauGB nach, wonach die Bauleitpläne 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen haben, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln. Der Bebauungsplan enthält gemäß § 8 Abs.1 Satz 1 BauGB die 
rechtsverbindlichen Festsetzungen für eine städtebauliche Ordnung.  

Bestehende Wasserentsorgungsanlagen (Trennsystem) sowie Wasserversorgungsleitun-
gen in der Straße „Eigenhofweg“ weißen erhebliche Mängel auf. Aus diesem Grund wurde 
im August 2016 ein Förderantrag auf Kanal- und Wasserleitungsauswechlsung gestellt. 
Dieser Antrag wurde in der Zwischenzeit bewilligt und der Baubeginn soll Anfang nächsten 
Jahres stattfinden. Im Zuge der Planung der neuen Leitungstrassen wurden die gemäß 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen geplanten Wohnflächen in den Berechnungen be-
rücksichtigt. Dieser Umstand ist zusätzlich Veranlasser zur Aufstellung des Bebauungs-
plans „Eigenhofweg Ost“. Notwendige Erschließungsarbeiten können zusammenhängend 
ausgeführt und somit Synergien genutzt werden.  

Maßgebliches Ziel der Gemeinde Spraitbach ist die Schaffung der rechtlichen Vorausset-
zungen für eine städtebauliche Entwicklung des Gebiets „Eigenhofweg Ost“. Entsprechend 
der in § 1 Abs.5 und 6 BauGB verankerten Grundsätze wird für das Plangebiet angestrebt: 

• Die Unterstützung der Belange der Bevölkerung mit Wohneigentumsbildung unter Be-
rücksichtigung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

• Die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung 
des Standorts  

• Die Sicherung der Anforderungen der im Umfeld ansässigen Wohnbevölkerung an ge-
sunde Wohnverhältnisse  

• Der allgemeinen Einbindung in das Stadt- und Landschaftsbild 

Wie dargestellt, wurde der Bebauungsplan „Trögle V“ bereits vor über 10 Jahren zur 
Rechtskraft geführt. Im Rahmen dieses Bebauungsplans wurden Festsetzungen getroffen, 
welche eine Wohnbebauung - ganz wie in der aktuellen Planung angestrebt - realisieren 
konnten. Mittlerweile befinden sich keine der ehemals ausgewiesenen Plätze mehr in öf-
fentlicher Hand; der Planbereich ist größtenteils bebaut. Der Gemeindeverwaltung Sprait-
bach liegen zahlreiche Anfragen nach Wohnbauflächen für Einfamilien- /Doppelhäuser vor.  

Im Gemeindegebiet sind zwar noch innerörtliche Baulücken vorhanden, doch befinden sich 
diese vollständig in privater Hand und unterliegen keinem Bauzwang. Um eine Übersicht 
über bestehende, bebaubare Flächen zu erhalten, wurde im Jahr 2013 ein Baulückenkatas-
ter ausgearbeitet. Konkret handelt es sich um 72 Baulücken im gesamten Gemeindebe-
reich (Hauptort Spraitbach mit den beiden Ortsteilen Hinterlintal und Vorderlintal). Die Ei-
gentümer wurden im selben Jahr hinsichtlich ihrer Verkaufsbereitschaft bzw. Gründen falls 
diese nicht vorhanden ist mittels eines Fragebogens befragt. Trotz aller Bemühungen war 
keiner der Besitzer zu einer Flächenveräußerung bereit. Zeitgleich wurde auch erhoben, ob 
bei den Eigentümern Bauinteresse bestünde, dieses wurde von 8,6% für die nächsten Jah-
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re bejaht. Die beiden Hauptgründe für fehlendes Verkaufsinteresse war zum einen die Nut-
zung der Grundstücke als Kapitalanlage, zum anderen die Bevorratung für Nachkommen / 
Erben etc. Besagte Flächen werden somit zum Großteil von den Eigentümern für spätere 
Generationen vorgehalten und können trotz Bemühungen der Gemeindeverwaltung keiner 
Veräußerung zugeführt werden. Die Notwendigkeit einer Ausweisung zusätzlicher Wohn-
flächen begründet sich somit zum einen durch die hohe Nachfrage nach Wohnbauland, 
zum anderen durch fehlende gemeindliche Handlungsmöglichkeiten dieser Nachfrage mit-
tels bestehender Bauflächen nachzukommen. 

6. Planinhalt und Festsetzungen   
 
6.1  Bebauung - Planungsrechtliche Festsetzungen  

Die bislang nicht bebaubaren Flächen sollen als allgemeines Wohngebiet entwickelt wer-
den. Diese Entwicklung begründet sich durch den direkten Übergang zu bestehender 
Wohnnutzung im Norden sowie durch die hohe Nachfrage an entsprechenden Flächen. 
Allgemein zulässig sind Nutzungen durch Wohngebäude und die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Schank- und Speisewirtschaften. Anlagen für sportliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen sollen ausnahmsweise zu-
lässig sein, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzulässig. Alle diese Festsetzungen 
entsprechen den Festsetzungen angrenzender Wohnbauflächen sowie der  tatsächlichen 
Nutzung in den umliegenden Wohngebieten.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Grundstücksausnutzung, soll mit 0,4 
festgesetzt werden um eine größtmögliche bauliche Nutzung und damit einen wirtschaftli-
chen Umgang mit Grund und Boden zu ermöglichen. Hinsichtlich der überbaubaren Grund-
stücksflächen und der Bauweise wird eine Orientierung am angrenzenden Bestand ange-
strebt und zugleich eine Entwicklung von Einzel- und / oder Doppelhäusern ermöglicht. 

Weiterhin sollen die absoluten Gebäudehöhen entsprechend begrenzt werden. Die Be-
zugsebene für die Höhenfestsetzung in Form einer Bezugshöhe wird an die geplante Hö-
henlage der neuen Erschließungsstraße und an die bestehenden Gebäude der Umgebung 
angepasst. Über eine höhenmäßige Abstufung wird das Ziel verfolgt, dem allgemeinen 
Ortsbild, bzw. der Topografie gerecht zu werden sowie eine gleichzeitig wirtschaftlich zu-
mutbare Grundstücksausnutzung zu ermöglichen.  

Zur Ermittlung der jeweiligen Bezugshöhe wurden Geländeschnitte angefertigt, die das be-
stehende Gelände, das Gelände nach Fertigstellung der neuen Straße und die zulässigen 
Höhen der baulichen Anlagen veranschaulichen. 
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6.2  Verkehrsflächen und Erschließung   

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets 
erfolgt über die Fortführung der Straße „Ei-
genhofweg“ mit Anknüpfung an die Straße 
„Hirtenhalde“. Der südliche Planbereich 
wird über eine Strichstraße erschlossen, 
welche am Ende Flächen zum Wenden 
vorhält. Die Wendeanlage ist für eine Nut-
zung mittels eines 3-achsigen Müllfahr-
zeugs dimensioniert. (siehe Abbildung 
links). 

Die geplante Erschließungsstraße ist mit 
einer Gesamtbreite von 5,80m (inkl. Bord-

steine) vorgesehen; Gehwegflächen sind nicht Bestandteil aktueller Planungen.  

Um gegenseitige Beeinträchtigungen des ruhenden und fließenden Verkehrs auszuschlie-
ßen, ist bei den künftigen baulichen Anlagen die Herstellung von je 1,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit gemäß den textlichen Festsetzungen nachzuweisen.  

 

6.3  Artenschutzrechtliche Belange   

Durch die vorliegende Planung werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 4 
BNatschG erfüllt. 

Es wird auf den Fachbeitrag „Übersichtsbegehung Artenschutz mit Habitatpotenzialanaly-
se“ von Fr. Dipl.-Ing. A Titze, Freie Garten- und Landschaftsarchitektin, outdoor art, Zell u. 
A., vom 01.09.2017 verwiesen, der Bestandteil dieser Begründung ist. 

 

6.4  Schutzgut Boden   

Die Verfahrenswahl für den Bebauungsplan fiel in Abstimmung mit dem Landratsamt auf 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB. Eine Eingriffsausgleichsbilanzierung 
und auch ggf. ein externer Eingriffsausgleich sind somit nicht erforderlich. Gemäß § 13a 
Abs.2 Nr.4 gelten Eingriffe durch Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt werden im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 6 BauGB als bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt.  

Das Schutzgut Boden und dessen Belange sind jedoch immer beachtlich und im Rahmen 
des Bebauungsplans zu überprüfen. Der vorhandene Bodentyp im Geltungsbereich ist mit-
tel bis mäßig tief entwickelte Braunerde und Pelosol-Braunerde.  

Die Bodenfunktionen werden gemäß dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(LGRB) folgendermaßen bewertet (Abrufdatum 25.01.2018): 
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Bodenfunktionen nach „Bodenschutz 23“ (LUBW2011) 
Standort für naturnahe Vegetation die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch wird nicht erreicht 

natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel bis hoch (2.5) 
Ausgleichskörper im Wasserkreis-
lauf 

LN: mittel bis hoch (2.5) Wald: hoch bis sehr hoch (3.5) 

Filter und Puffer für Schadstoffe LN: mittel bis hoch (2.5) Wald: mittel (2.0) 
Gesamtbewertung LN: 2.5 Wald: 2.67 

 

Abbildung: Auszug BK 50 - Bodenkundliche Einhei-
ten, LGRB 

Geotope sind innerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans nicht vorhanden. Um die 
Belange des Schutzguts Bodens den künftigen 
Bauherren im Planbereich zu verdeutlichen 
und die Eingriffe so gering wie möglich zu hal-
ten, wurden entsprechende Hinweise in den 
Textteil des Bebauungsplans eingearbeitet. 

  

6.5  Gestalterische Festsetzungen - örtliche Bauvorschriften   

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften ist vorgesehen, insbesondere bei Dachform und 
Dachneigung Festsetzungen zu treffen. Es sollen hier zwar verschiedenste Dachformen 
zugelassen werden, aus städtebaulicher Sicht soll aber eine Beschränkung der jeweiligen 
Dachneigung vorgenommen werden. Konkret sollen etwa zu steile Pult- oder Satteldächer - 
auch hinsichtlich einer erwünschten Nutzung von Solarenergie - ausgeschlossen werden. 
Da das Plangebiet den südlichen Rand des Ortsteils Hinterlintal bildet und demnach auch 
von weiter her eingesehen werden kann, werden im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften 
auch die Gestaltung der Dachflächen und der Gebäudeaußenhaut geregelt.  

Mit weiteren gestalterischen Vorgaben für das Anlegen der unbebauten Flächen, werden 
die örtlichen Bauvorschriften im Sinne einer ortsbildverträglichen Gesamtgestaltung abge-
rundet.  

 

7. Plandurchführung und Umsetzung   
 
7.1  Wasserversorgung   

Die Versorgung mit Trinkwasser und auch mit Wasser für Feuerlöschzwecke kann durch 
den Anschluss an das örtliche Netz sichergestellt werden. Anschlussmöglichkeiten befin-
den sich im Eigenhofweg. Wie bereits erläutert werden die bestehenden Anlagen in naher 
Zukunft erneuert. Aktuell ist der Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle der örtli-
che Versorger. 
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7.2  Entwässerung   

Die Entwässerung des Bereichs ist 
im Trennsystem, also in einem Kanal 
für Schmutzwasser und einem sepa-
raten Kanal für Regenwasser vorge-
sehen, deren Betreiber die Gemein-
de Spraitbach ist. Anschlussmöglich-
keiten befinden sich im Eigenhofweg 
sowie in der Straße „Hirtenhalde“.  

 
Abbildung rechts: Auszug aus dem gel-
tenden AKP (allgemeiner Kanalisations-
plan) der Gemeinde Spraitbach. 

Zu Beginn ist die Erschließung der 3 nördlichen Grundstücke vorgesehen, dort anfallendes 
Regenwasser wird in den Regenwasserkanal in der Straße „Hirtenhalde“ eingeleitet. Der 
Kanal verläuft in nördliche Richtung und entwässert in den nord-östlich gelegenen Hang 
mittels breitflächiger Versickerung.  

Bei der darauf folgenden Erschließung der 5 südlicheren Bauplätze ist vorgesehen, anfal-
lendes Regenwasser in einem Kanal zu sammeln und in Richtung Hauptstraße (im Westen)  

weiterzuleiten. Das Regenwasser wird anschließend in das parallel zu den Erschließungs-
arbeiten des 2. Abschnitts zu bauende Regenklärbecken (RKB) geleitet.  

Abbildung: Vorentwurf Erschließungsplanung Tiefbau 
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Zusätzlich werden Festsetzungen für die Behandlung des anfallenden Regenwassers auf 
den privaten Grundstücken getroffen.  

  

7.3  Stromversorgung   

Die Stromversorgung kann durch den Anschluss an das örtliche Netz sichergestellt werden. 
Aktuell ist die EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR der örtliche Ver-
sorger. Im Norden und Osten des Plangebiets befinden sich derzeit Freileitungen (siehe 
rechte Abbildung).  

Ein Rückbau dieser Freileitungen ist 
zwar vorgesehen, eine genaue An-
gabe zum Zeitpunkt (voraussichtlich 
im Jahr 2019) besteht allerdings 
nicht. Um die Leitungen inkl. beid-
seitiger Schutzstreifen von jeweils 
7,50m zu sichern, wurden entspre-
chende Leitungsrechte im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Diese sind mit 
einer zeitlichen Befristung - bis zu 
deren Demontage - gesichert. 

 

 

8. Flächenbilanz   
 

allgemeines Wohngebiet 4.636 m² 72%

Verkehrsfläche: Straße 1.264 m² 20%

Verkehrsfläche: Verkehrsgrün 114 m² 2%

Private Grünflächen 422 m² 6%

Gesamt 6.436 m² 100%

 
 
 


